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ZEITGESPRÄCH

Abbau der Arbeitslosigkeit
durch Lohnsubventionen?

Der Vorschlag, mehr Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich durch Entlastungen bei den
Sozialabgaben zu schaffen, ist auf Kritik gestoßen. Welche Überlegungen liegen diesem

Ansatz zugrunde? Kann hierdurch die Arbeitslosigkeit abgebaut werden?

Fritz W. Scharpf

Gegen die Diskriminierung einfacher Arbeitsplätze

Die Diskussion der vergangenen
Monate über die Entlastung

gering entlohnter Beschäftigungs-
verhältnisse von Lohnnebenko-
sten wird durch Mißverständnisse
und Fehldeutungen verzerrt. Da
der von Wolfgang Streeck und Rolf
Heinze in der Benchmarking-
Gruppe des Bündnisses für Arbeit
vertretene Vorschlag1 auf Überle-
gungen zurückgeht, die schon in
der vergangenen Legislaturperio-
de sowohl von der „Zukunftskom-
mission" der Friedrich-Ebert-Stif-
tung2 als auch von der SPD-Frak-
tion3 publiziert worden waren, oh-
ne auf expliziten Widerspruch zu
treffen, konnte sowohl die Heftig-
keit als auch die geringe Treff-
sicherheit der nunmehr vorgetra-
genen Kritik überraschen. Es
scheint deshalb nützlich, zunächst
noch einmal an die den Vorschlä-
gen zugrunde liegende Situations-

1 Wolfgang S t r e e c k , Rolf He inze : An
Arbeit fehlt es nicht, in: Der Spiegel 19/1999,
S. 38-45.
2 Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-
Stiftung: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit,
sozialer Zusammenhalt, ökologische Nach-
haltigkeit. Drei Ziele - ein Weg, Bonn: Dietz,
1998.
3 Otmar S c h r e i n e r : Gestaffelte Sozial-
abgaben - ein neues arbeitsmarktpolitisches
Instrument, Bonn: SPD-Fraktion des Deut-
schen Bundestags, 1998.

deutung zu erinnern, wobei ich
mich in erster Linie auf die Überle-
gungen der Friedrich-Ebert-Kom-
mission beziehe, an deren Formu-
lierung ich beteiligt war.

Das deutsche
Beschäftigungsdefizit

Der Anteil der Beschäftigten an
der Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter (15-64) lag in Deutsch-
land 1996 bei 61,7% - und damit
erheblich unter dem Durchschnitt
der wirtschaftlich hochentwickel-
ten OECD-Länder (66,5 %). Zum
Vergleich braucht man auch nicht
auf das „amerikanische Beschäfti-
gungswunder" (72,8%) mit seinen
sozialen Schattenseiten zu verwei-
sen - es genügt der Blick auf un-
mittelbare Nachbarländer. Erreich-
ten wir etwa die gleichen Beschäf-
tigtenquoten wie die liberale
Schweiz (79,1%) oder der däni-
sche Wohlfahrtsstaat (73,4%),
dann hätten wir 1996 im ersten Fall
ein Plus von 9,6 Mill. Beschäftigten
gehabt, im zweiten immerhin ein
Plus von 6,5 Mill. Wir verzichten
also auf die Nutzung erheblicher
Beschäftigungspotentiale, und da-
mit auf individuelle Teilhabe-Chan-
cen, Wertschöpfung, Einkommen
und Steuereinnahmen, ohne daß

diesem Verzicht ein offensicht-
licher Gewinn an sozialer Sicher-
heit oder sozialer Gerechtigkeit
gegenüberstünde.

Es geht bei den hier zu erörtern-
den Vorschlägen also nicht, oder
jedenfalls nicht in erster Linie, um
die Reduzierung der registrierten
Arbeitslosigkeit oder um gezielte
und befristete Hilfen für Langzeit-
Arbeitslose und andere „Problem-
gruppen des Arbeitsmarktes", son-
dern es geht um die Frage, ob und
wie wir die Zahl der auf regulären
Arbeitsplätzen im „ersten Arbeits-
markt" Beschäftigten nachhaltig
erhöhen können. Wo aber könnten
diese zusätzlichen Arbeitsplätze
entstehen?

Im Industriesektor (ISIC 3) sind
bei uns wie in allen hochentwickel-
ten Ländern die Beschäftigungs-
quoten in den letzten Jahrzehnten
stark zurückgegangen (von 28,6%
1977 auf 16,1% 1997). Trotzdem
liegen wir damit noch höher als
alle anderen OECD-Länder, so daß
der internationale Vergleich hier
keine Hoffnung auf künftige Ex-
pansion wecken kann. Auch wenn
man alle der Güterproduktion
dienenden Wirtschaftszweige -
also die Branchen des primären
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und sekundären Sektors (ISIC 1-5)
- mit den im weitesten Sinne pro-
duktionsbezogenen Dienstleistun-
gen - Verkehr und Kommunikation
(ISIC 7) sowie Finanzdienstleistun-
gen und Dienstleistungen für Un-
ternehmen (ISIC 8) zu einem Block
der „produktionsbezogenen Be-
schäftigung" zusammenfaßt, lag
Deutschland 1996 mit einer Be-
schäftigungsquote von 35,8%
deutlich über dem OECD-Durch-
schnitt (32,7%) und noch deutli-
cher vor den USA (31,6%). Hier
gibt es zwar vielleicht noch Expan-
sionsmöglichkeiten, aber da alle
produktionsbezogenen Branchen
einem harten internationalen Wett-
bewerb ausgesetzt sind, können
zusätzliche Marktanteile nur bei
hohen Produktivitätszuwächsen
gewonnen werden, so daß große
Beschäftigungsgewinnen kaum zu
erwarten sind.

Lokalisierung der
Beschäftigungslücke

Bleiben also die nicht produkti-
onsbezogenen Branchen ISIC 6
(Groß- und Einzelhandel, Restau-
rants, Hotels) und ISIC 9 (gemein-
schaftsbezogene, soziale und per-
sonenbezogene Dienstleistungen
- zu denen neben den großen Be-
reichen des Bildungs- und Gesund-
heitswesens auch Sport, Freizeit
und Unterhaltung sowie die haus-
haltsbezogenen Dienstleistungen
gehören). Nimmt man beide zu-
sammen, so ist hier die Beschäfti-
gungsquote im Durchschnitt der
OECD-Länder zwischen 1970 und
1994 von 26,1% auf 34,4% ge-
stiegen. Sie übertrifft damit das
Niveau der produktionsbezogenen
Beschäftigung und hat deren
Rückgang mehr als ausgeglichen.
Auch in Deutschland hat es hier
Beschäftigungsgewinne gegeben,
aber der Anstieg war geringer und
das erreichte Niveau bleibt mit
28,4% weit unter dem internatio-
nalen Durchschnitt. Zum Vergleich:

Dänemark hat eine Beschäfti-
gungsquote von 37,5% in den
Branchen ISIC 6+9, die Schweiz
von 38,5%, und die USA erreichen
den Spitzenwert von 41,2%.

Hier also ist die deutsche Be-
schäftigungslücke zu lokalisieren.
Will man sie näher eingrenzen, so
stößt man auf Schwierigkeiten,
weil ISIC 9 sowohl öffentliche als

_auch private und sowohl hoch qua-
lifizierte als auch einfache Dienst-
leistungen einschließt. Immerhin^
läßt sich sagen, daß bei den hoch-
qualifizierten Dienstleistungen die
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quantitativ wichtigsten Bereiche,
nämlich Bildung und Gesundheit,
bei uns ganz oder zum weit über-
wiegenden Teil öffentlich finanziert
werden und deshalb seit mehr als
zwei Jahrzehnten unter starkem
Kostendämpfungsdruck stehen -
was jedenfalls in den USA und in
der Schweiz, wo der private Finan-
zierungsanteil höher ist, nicht im
selben Maße der Fall war.

Über die ebenfalls in ISIC 9 regi-
strierten einfachen Dienstleistun-
gen, die entweder öffentlich oder
privat finanziert und öffentlich oder
privat erbracht werden können, lie-
gen differenzierte vergleichende
Daten nicht vor. Deshalb empfiehlt
es sich, die Aufmerksamkeit auf
die in ISIC 6 zusammengefaßten
Branchen zu konzentrieren, in de-
nen ausschließlich privat finanzier-
te und privat erbrachte Dienstlei-
stungen erfaßt werden, die zu ei-
nem überwiegenden Teil auch kei-
ne hohe berufliche Qualifikation
erfordern. Hier lag 1995 die deut-
sche Beschäftigungsquote (9,7%)
um 3,7 Prozentpunkte unter dem
OECD-Durchschnitt, um 5,7 Pro-
zentpunkte unter der schweizeri-
schen und sogar um 6,3 Prozent-
punkte unter der amerikanischen
Beschäftigungsquote - was im-
merhin einen Unterschied von 3,5
Mill. Arbeitsplätzen ausmachte4.
Es lohnt sich also, die Gründe für
das Beschäftigungsdefizit in ISIC 6
(die selbstverständlich auch für
einfache Tätigkeiten in ISIC 9 und
in anderen Branchen gelten) näher
zu betrachten.

4 Auch das IAB hat solche Vergleiche ange-
stellt. Danach hätten wir 1995 in den Wirt-
schaftszweigen „Handel, Instandhaltung,
Reparatur" ein Plus von 1546000 Arbeits-
plätzen und im „Gastgewerbe" ein Plus von
1344000 Arbeitsplätzen gehabt, wenn unse-
re Beschäftigungsstruktur der amerikani-
schen entspräche: Ulrich W a l w e i : Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifi-
zierte, Ms. Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit,
Nürnberg 1999.
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Die doppelte Diskriminierung

Einfache Tätigkeiten, die auch
von Menschen mit geringer beruf-
licher Qualifikation auf Arbeitsplät-
zen mit niedriger Produktivität und
dementsprechend niedrigen Markt-
löhnen ausgeübt werden können,
werden durch die Regeln des
deutschen Sozialstaats sowohl auf
Seiten des Arbeitsangebots als
auch auf Seiten der Arbeitsnach-
frage diskriminiert.

Auf der Angebotsseite be-
schränkt der Sozialstaat die Anrei-
ze zur Aufnahme gering entlohnter
Tätigkeiten durch die Stabilisie-
rung hoher Anspruchslöhne. Nicht
nur das befristete Arbeitslosen-
geld, sondern auch die Leistungen
der unbefristeten Arbeitslosenhilfe
orientieren sich an dem vor Eintritt
der Arbeitslosigkeit erzielten Lohn.
Anders als in Ländern, welche die
Unterstützung als einen für alle
gleichen Festbetrag gewähren,
würde der Empfänger hier auch
die bei künftiger Arbeitslosigkeit zu
erwartenden Leistungen vermin-
dern, wenn er eine geringer ent-
lohnte Arbeit aufnimmt.

Der effektive Mindestlohn wird
durch die Sozialhilfe bestimmt, de-
ren Leistungen sich nicht am frü-
heren Lohn, sondern an generellen
Bedarfskriterien orientieren. Auch
sie erhöht den Anspruchslohn,
weil die hohen Transfer-Entzugs-
raten der konfiskatorischen Be-
steuerung eigenen Einkommens
gleichkommen - mit der Folge,
daß die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit sich nur dann rechnet,
wenn das damit erzielbare Netto-
einkommen deutlich über dem
Sozialhilfesatz liegt. Da dieser für
Alleinstehende derzeit bei etwa
1150 DM/Monat liegt, und etwa
250 DM anrechnungsfrei hinzuver-
dient werden können, wird man
unterstellen dürfen, daß selbst für
alleinstehende Sozialhilfeempfän-
ger (legale) Teilzeitarbeit nur in mi-

nimalem Umfang in Frage kommt,
und daß der Nettolohn für eine
freiwillig aufgenommene Vollzeit-
arbeit wohl eher über als unter
1600 DM/Monat liegen müßte. Der
Bruttolohn läge dann schon über
2000 DM/Monat - also jedenfalls
nicht mehr am unteren Ende der
derzeit geltenden Niedriglohn-
Tarife. Bei Sozialhilfe-Empfängern
mit Familienangehörigen wird die-
se Untergrenze noch erheblich an-
gehoben. Wenn also Arbeitsplätze
im Niedriglohn-Bereich überhaupt
besetzt werden können, dann ge-
rade nicht durch Arbeitslose und
Sozialhilfe-Empfänger, sondern
durch Personen, die keinen An-
spruch auf Sozialtransfers haben -
in erster Linie also durch unter-
haltsberechtigte Ehefrauen und
Kinder.

Beschäftigungsschädliche
Wirkungen der Sozialabgaben

Der gleiche beschäftigungs-
schädliche Effekt zeigt sich auch
auf der Nachfrageseite. Der deut-
sche Sozialstaat finanziert sich
zum überwiegenden Teil durch So-
zialbeiträge, die als Lohnneben-
kosten die Arbeit verteuern. Deren
Wirkung wird deutlich beim Ver-
gleich mit der Einkommensteuer,
die anderswo - so in Dänemark, in
den angelsächsischen Ländern
und neuerdings auch in den
Niederlanden5 - die Finanzierungs-
last des Sozialstaats zu tragen hat:
Während bei der Lohnsteuer ein
Grundfreibetrag von derzeit etwa
1500 DM/Monat steuerfrei bleibt,
müssen Sozialabgaben für den ge-
samten Lohn von der ersten Mark
an bezahlt werden, und während
bei der Lohnsteuer das über den
Grundfreibetrag hinausgehende
Einkommen nur mit dem niedrig-
sten Satz des progressiven Tarifs
belastet wird, werden die Sozial-
abgaben bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze mit dem konstanten
Tarif von 42% erhoben. Auf den ef-

fektiven Mindestlohn von 2000
DM/Monat sind deshalb zwar we-
niger als 100 DM Lohnsteuer, aber
insgesamt mehr als 800 DM So-
zialabgaben zu entrichten.

Während aber auf Arbeitsplät-
zen mit höherer Produktivität und
höheren Löhnen im Ergebnis auch
die Arbeitgeberbeiträge den vom
Arbeitnehmer erzielbaren Netto-
lohn vermindern, ist diese Über-
wälzung in der Nähe des durch die
Sozialhilfe definierten Mindest-
lohns nicht möglich. Der Arbeitge-
ber muß also mindestens Lohn-
kosten von 2200 DM/Monat auf-
wenden, um einem alleinstehen-
den Arbeitslosen für Vollzeitarbeit
mehr zu bieten, als dieser als
Sozialhilfe-Empfänger erwarten
könnte.

Den selben beschäftigungs-
schädlichen Effekt hat übrigens
die Mehrwertsteuer, deren linearer
Tarif ebenfalls die weniger produk-
tiven einfachen Dienstleistungen
vom (legalen) Markt verdrängt6.
Daß dieser kausale Zusammen-
hang besteht, läßt sich auch durch
den internationalen Vergleich bele-
gen: Während die Höhe der Ge-
samt-Abgabenbelastung keinen
Einfluß auf die Beschäftigungs-
quoten in den produktionsbezoge-
nen Branchen mit hoher Produk-
tivität hat (vgl. Abbildung 1), be-
steht ein deutlich negativer Zu-
sammenhang zwischen der Steuer-
lastquote und den Beschäfti-
gungsquoten in den wenig pro-
duktiven einfachen Dienstleistun-
gen (vgl. Abbildung 2). Unterschei-
det man hier weiter zwischen den

5 In den Niederlanden wurden 1990 die So-
zialbeiträge in die Einkommensteuer inte-
griert. Auch für sie gilt deshalb der generelle
Grundfrei betrag, der derzeit etwa 8500 Hfl/
Jahr beträgt.
6 So auch das IAB: Stefan Bender , Bruno
K a l t e n b o r n , Helmut Rudo l f , Ulrich
W a l w e i : Die Diagnose stimmt, die Thera-
pie noch nicht, in: IAB Kurzbericht Nr. 6/
14. 6. 1999.
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wichtigsten Steuerarten, dann gibt
es fast keinen Zusammenhang mit
der Belastung durch Einkommen-
und Körperschaftsteuern (vgl. Ab-
bildung 3). Die negative Wirkung
der Steuerlast auf die einfachen
Dienstleistungen wird vielmehr fast
vollständig durch die Summe des
Aufkommens aus Sozialbeiträgen
und Verbrauchsteuern erklärt (vgl.
Abbildung 4).

Der Vorschlag

Wenn diese Analyse zutrifft, dann
kann die Beschäftigung in den ein-
fachen Dienstleistungen durch ei-
ne Entlastung von Sozialabgaben
und (sofern europarechtlich mög-
lich von Verbrauchsteuern) erhöht
werden. Da eine Senkung der
Lohnnebenkosten zur Entlastung
der Sozialversicherung von den
sogenannten „versicherungsfrem-
den Leistungen" schon in der letz-
ten Legislaturperiode auf der Ta-
gesordnung stand, hatte die Zu-
kunftskommission der Friedrich-
Ebert-Stiftung vorgeschlagen, die
dafür vorgesehenen Steuermittel
nicht für eine lineare Senkung der
Sozialbeiträge um einen Prozent-
punkt zu verwenden, sondern sie
auf eine Entlastung im Niedrig-
lohn-Bereich zu konzentrieren.

Der Vorschlag war damals von
der SPD-Bundestagsfraktion auf-
gegriffen, aber von der Bundesre-
gierung ignoriert worden. Er wurde
- im Hinblick auf die von der neu-
en Bundesregierung versprochene
weitere Entlastung von Lohnne-
benkosten in der Benchmarking-
Gruppe des Bündnisses für Arbeit
erneut aufgegriffen. Konkret soll-
ten dabei (stundenlohnbezogen)
die Sozialbeiträge bei Monats-
löhnen bis zu 1500 DM vollständig
durch Zuschüsse aus Steuermit-
teln ersetzt werden, und diese Zu-
schüsse sollten bei Löhnen zwi-
schen 1500 und 3000 DM/Monat
mit einer Degressionsrate von

Abbildung 1
Einfluß der Abgabenlast auf die produktionsbezogene

Beschäftigung 1996
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Abbildung 2
Einfluß der Gesamt-Abgabenlast auf die einfachen

Dienstleistungen 1996
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50%-abgeschmolzen werden. Im
Effekt käme es dadurch für Arbeit-
nehmer zu höheren Nettolöhnen
und für Arbeitgeber zu geringeren
Arbeitskosten, und somit zu einer
deutlichen Verbesserung der an-
gebotsseitigen und der nachfrage-

seitigen Beschäftigungsbedingun-
gen im Bereich der einfachen
Dienstleistungen.

Die Kritik

Die Kritik an diesem Vorschlag
kommt aus so vielen Richtungen,
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Abbildung 3
Einfluß der Einkommen- und Körperschaftsteuer auf die

einfachen Dienstleistungen 1996
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Abbildung 4
Einfluß von Sozialabgaben und Verbrauchsteuern auf die

einfachen Dienstleistungen 1996
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daß hier nur die wichtigsten Ar-
gumente erwähnt werden können.
Neoliberalen Ökonomen und den
Unternehmensverbänden ist der
Vorschlag nicht radikal genug.
Statt die Nettolöhne zu „subventio-
nieren", sollten die unteren Lohn-

tarife gesenkt7 und die Arbeitsan-
reize durch Kürzung der Lohner-
satzleistungen bei Arbeitslosigkeit
und der Sozialhilfesätze verbes-
sert werden8. Gegen solche Forde-
rungen spricht aber einerseits die
Garantie des Existenzminimums

unter der Sozialstaatsklausel des
Grundgesetzes, und andererseits
die Tatsache, daß die 42%ige
Zusatzbelastung der Sozialbeiträ-
ge durch keinen denkbaren Lohn-
verzicht zu kompensieren wäre.

Dieses Problem wird auch von
der ordnungspolitischen Kritik ig-
noriert, die den Vorschlag als eine
wettbewerbsverzerrende „Dauer-
subvention" ablehnt9. Das Gegen-
teil ist richtig. Der Vorschlag kor-
rigiert eine ausschließlich vom
Staat geschaffene Sonderbela-
stung, welche die einfachen Dienst-
leistungen vom Markt verdrängt. Er
müßte deshalb aus ordnungspoliti-
scher Sicht begrüßt werden. Von
„Subventionierung" kann hier je-
denfalls ebensowenig die Rede
sein wie bei einer Absenkung des
Eingangstarifs (oder des Spitzen-
satzes) der Einkommensteuer.

Umgekehrt geht für neo-keyne-
sianische . Wissenschaftler und
Sprecher der Gewerkschaften der
Vorschlag schon deshalb in die
falsche Richtung, weil er offenbar
eine Lohnkosten-Theorie der Ar-
beitslosigkeit unterstellt, statt die
Erhöhung der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage und einen „stabi-
len Wirtschaftsaufschwung" zu
fordern . Dem letzten Wunsch wird
man gewiß nicht widersprechen
wollen. Aber auch in Perioden stei-
gender Nachfrage blieb die deut-
sche Beschäftigungsquote bei den
einfachen Dienstleistungen weit

7 Norbert B e r t h o l d : Beschäftigung ohne
Bündnis, in: FAZ vom 3. 7. 1999, S. 15.
8 Norbert Ber t h o l d : Der Korporatismus
läuft Amok, in: Handelsblatt vom 20.' 5.1999,
S. 7.
9 Otto Schlecht : Ein „Kombilohn" braucht
enge Kriterien und richtige Rahmenbe-
dingungen, in: Handelsblatt vom 18. 5.1999,
S. 2. .
10 Jürgen S c h u p p , Joachim Vo lz , Gert
Wagner , Rudolf Z w i e n e r : Zuschüsse
zu den Sozialversicherungsbeiträgen im
Niedrigeinkommensbereich: wenig zielge-
richtet und zu teuer, in: DIW Wochenbericht
Nr. 27/99. :
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unter dem internationalen Durch-
schnitt. Es handelt sich also nicht
um ein Konjunktur-, sondern um
ein Strukturproblem.

Neben diesen aufs Grundsätz-
liche gerichteten Einwänden wer-
fen die Kritiker dem Vorschlag zu
geringe Beschäftigungswirksam-
keit, mangelnde Zielgruppenorien-
tierung, vielfältige Mißbrauchs-
möglichkeiten - und damit im Er-
gebnis eine zu geringe Kosten-
wirksamkeit vor. Der erste und
wichtigste dieser Einwände wird
untermauert durch ein im Auftrag
der Hans-Böckler-Stiftung erstell-
tes ZEW-Gutachten, das auf der
Grundlage von empirisch basier-
ten Elastizitätsschätzungen und
Simulationsrechnungen die bei
Realisierung des Vorschlags zu er-
wartende zusätzliche Beschäfti-
gung auf 60000 bis 100000 Per-
sonen schätzt11. Auch eine Simu-
lationsrechnung des IAB kommt
„auf Basis plausibler Annahmen
über die Arbeitskostenelastizität
des Arbeitskräftebedarfs" zu der
Prognose eines Beschäftigungs-
effekts von etwa 140000 Perso-
nen12. Auf der Grundlage dieser
Schätzungen kommt dann das
DIW zu dem Schluß, daß bei ge-
schätzten Netto-Programmkosten
von 12 Mrd. DM jeder zusätzliche
Arbeitsplatz 80 000 DM/Jahr ko-
sten würde13. Was ist von diesen
Schätzungen zu halten?

Unstreitig ist, daß jeder im Rah-
men des Programms entstehende
zusätzliche Arbeitsplatz (auch
wenn der Arbeitnehmer nicht aus
der Arbeitslosigkeit, sondern aus
der „stillen Reserve" kommt) dem
Gesamtfiskus zusätzliche Netto-
einnahmen bringt. Kosten entste-
hen also nur dadurch, daß auch
die derzeit im Niedriglohn-Bereich
Beschäftigten in das Programm
einbezogen werden. Sie können
verhältnismäßig genau geschätzt
und im übrigen durch die Spezifi-

kation der Programmbedingungen
auch in einem weiten Rahmen be-
einflußt werden. Klar ist auch (ob-
wohl selbst das von manchen
Kritikern bezweifelt wurde), daß
die Nettokosten in dem Maße zu-
rückgehen, wie die durch das Pro-
gramm verursachte zusätzliche
Beschäftigung ansteigt.

Prinzipielle
Prognoseunsicherheit

Die politische Verwundbarkeit
des Vorschlags ergibt sich aus
dem Umstand, daß die bei seiner
Realisierung zu erwartenden Be-
schäftigungseffekte aus metho-
dischen Gründen nicht seriös
prognostiziert werden können -
und daß trotzdem unternommene
Schätzversuche den Effekt syste-
matisch unterschätzen müssen.
Der Grund: Alle empirischen Ela-
stizitätsanalysen und empirisch
basierten Simulationsrechnungen
stützen sich notwendigerweise auf
Zeitreihen-Daten der Vergangen-
heit, welche die vergangenen Ko-
sten- und Nachfragestrukturen re-
präsentieren. Der Vorschlag hätte
jedoch eine erhebliche Verände-
rung der Arbeitskosten und der
Nettolöhne zur Folge, und er hät-
te nur Erfolg, wenn Unternehmer
und Unternehmensgründer im Ver-
trauen auf die Dauerhaftigkeit der
Kostensenkung mit neuen Lei-
stungsangeboten neue Märkte er-
schließen, und wenn sie dafür bei
höheren Nettolöhnen bisher nicht
beschäftigte Arbeitnehmer finden.
Wenn derartige Strukturänderun-
gen in der Vergangenheit nicht auf-
getreten sind, dann muß der Ver-
such, ihre wahrscheinliche Wir-
kung durch Extrapolation margina-
ler Änderungen in vergangenheits-
gestützten Modellen zu erfassen,
diese systematisch unterschät-
zen14.

Diese prinzipielle Prognose-Un-
sicherheit15 wird durch die vorlie-

genden Studien auch hinreichend
demonstriert: So schätzt das ZEW
die zusätzliche Nachfrage auf etwa
280000 Arbeitsplätze, sieht aber
den erreichbaren Beschäftigungs-
effekt durch das Arbeitsangebot
beschränkt, das nach den ZEW-
Rechnungen allenfalls um 55000
Personen zunehmen könnte (S.
127)16. Das IAB rechnet dagegen
nur mit einer zusätzlichen Nach-
frage von 50000 Arbeitsplätzen,
erwartet aber auf der Angebots-
seite eine Ausweitung um etwa
160000 Personen. Das DIW
schließlich übernimmt zwar ohne
weitere Prüfung die vom ZEW und
vom IAB geschätzten Beschäf-
tigungseffekte, sieht jedoch auf-
grund seiner eigenen Analysen der
Daten des Sozioökonomischen
Panels auf der Angebotsseite ein

11 Hermann B u s l e i , Viktor S t e i n e r ,
Felix B r o s i u s , Peter J a c o b e b b i n g -
h a u s , Ralf M a r t i n : Beschäftigungs-
effekte von Lohnsubventionen im Niedrig-
lohnbereich, Gutachten im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung, Mannheim: Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung, 1999.
12 Stefan Bende r et al., a.a.O.
13 Jürgen S c h u p p et al., a.a.O.
14 Im ZEW-Gutachten wird die Existenz des
methodischen Problems auch konzediert,
wenn (auf S. 124) „einschränkend" darauf
hingewiesen wird, daß der Vorschlag eine
„deutliche Änderung der Arbeitskosten" zur
Folge hätte, während „die geschätzte Nach-
frageelastizität... die Reaktion auf kleine Än-
derungen des Lohnes bzw. der Arbeitsko-
sten" angibt. Wieso freilich die „implizit ge-
troffene Annahme, daß die Elastizität auch
bei größeren Veränderungen der Arbeits-
kosten die Reaktion korrekt wiedergibt",
nicht nur eine Unterschätzung, sondern
auch eine „Überschätzung der Nachfrage-
reaktion" zur Folge haben könnte, bleibt ein
für mich nicht entschlüsselbares Rätsel der
ökonomischen Theorie.
15 Auch der internationale Vergleich hilft hier
nicht weiter, weil die Beschäftigungsstruk-
turen-selbstverständlich nicht nur durch die
Arbeitskosten bestimmt werden, und weil aus
Kostengründen wegrationalisierte Arbeits-
plätze auch bei Kostensenkung nicht wieder
zurückkehren werden.
16 Bei aller Kritik an den falschen Anreizen
des deutschen Sozialstaats: Wie man bei
mehr als vier Millionen registrierten Arbeits-
losen zu dem Schluß kommen kann, daß
nicht mehr als 55000 Personen bereit wären,
einen Arbeitsplatz mit einem Monatseinkom-
men unter 3000 DM anzunehmen, ist jeden-
falls für Nicht-Ökonometriker schwer ver-
ständlich.
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„Potential von 2,8 Mill. Personen",
die einen Lohn erwarten könnten,
der nach dem Vorschlag der
Friedrich-Ebert-Zukunftskommis-
sion bezuschussungsfähig wäre.
Kurz, das einzige worin ZEW, IAB
und DIW übereinstimmen, ist die
entschlossene Ablehnung des
Vorschlags. Die dem zugrundelie-
genden Analysen könnten jedoch
widersprüchlicher kaum sein -
was freilich nichts daran ändert,
daß die mit wissenschaftlichem
Nimbus einmal in die Welt gesetz-
ten Zahlen ihre politische Wirkung
tun.

Hohes Gewicht von
Zusatzargumenten?

Da man angesichts der wissen-
schaftlichen Reputation der betei-
ligten Institute sachfremde Motive
mit Sicherheit ausschließen kann,
müssen offenbar die in allen drei
Studien angeführten Zusatzargu-
mente ein hohes Gewicht gehabt
haben. So sieht das ZEW etwa
den „Nachteil einer Subventionie-
rung niedriger Löhne über eine
Senkung der Sozialversicherungs-
beiträge" darin, „daß die gerade in
jüngster Zeit angestrebte höhere
Äquivalenz zwischen Beiträgen
und Leistungen in den Sozialver-
sicherungen hierdurch konterka-
riert" würde (S. 131). Aber ange-
sichts der heftig diskutierten Re-
formbedürftigkeit dieser Systeme
sollte dieses Argument vielleicht
doch nicht den Ausschlag geben.

Auf breitere Zustimmung vor al-
lem bei den Gewerkschaften stößt
die vom IAB und vom DIW vorge-
tragene Kritik an der mangelnden
Problemgruppenorientierung des
Vorschlags. Da es hier aber um ei-
ne Ausweitung der privaten Be-
schäftigung durch Erschließung
neuer Märkte für einfache Dienst-
leistungen geht, so müssen die ri-
sikobereiten Unternehmen und
Unternehmensgründer auch die
Bestgeeigneten unter den Per-

sonen aussuchen dürfen, die an
Arbeitsplätzen im unteren Lohnbe-
reich interessiert sind. Erst wenn
die neuen Märkte sich als ergiebig
erweisen, werden auch die Lang-
fristarbeitslosen und die Sozial-
hilfe-Empfänger an die Reihe kom-
men, während die zuerst Einge-
stellten in besser bezahlte Positio-
nen aufrücken werden17. Deshalb
ist es auch völlig zutreffend, wenn
IAB und DIW auf die Erfahrung
„der weitgehenden Wirkungslosig-
keit von Lohnsubventionen für
spezielle Gruppen von Arbeitslo-
sen" verweisen18 - aber es ist
schwer verständlich, wie man dar-
aus die Folgerung ableiten kann,
daß deshalb ein Programm, das
solche Einschränkungen gerade
vermeidet, ebenfalls wirkungslos
bleiben müßte19.

Ein weiteres Argument, das von
Kritikern aus allen Lagern gegen
den Vorschlag verwendet wird,
sind die angeblich drohenden
„massiven Mißbrauchsrisiken und
... erwartbaren Mitnahmeeffekte"20.
Was die letzten angeht, so herrscht
hier viel semantische Konfusion.
Gemeint ist entweder die Tatsa-

17 Daß zielgruppenbezogene Maßnahmen
der aktiven Arbeitsmarktpolitik trotz ihres ge-
ringen Beschäftigungseffekts sozialpolitisch
sinnvoll bleiben, um die andernfalls irreversi-
ble Desintegration von schwer vermittelba-
ren Arbeitslosen zu vermeiden, sei aus-
drücklich anerkannt.
18 Das DIW bezieht sich hier auch auf „Er-
fahrungen im Ausland", beschränkt sich
aber auch dabei auf zielgruppenbezogene
Subventionen und ignoriert deshalb die
oben (Fußnote 5) erwähnte niederländische
Steuerreform von 1990, die eine massive
Entlastung niedriger Erwerbseinkommen zur
Folge hatte. Der das „niederländische Wun-
der" erklärende Anstieg der Teilzeitarbeit
wurde dadurch erheblich begünstigt.
19 Vgl. Jürgen S c h u p p et al., a.a.O., S. 5.
Erst recht verwundert es, wenn das DIW we-
gen der vermuteten Wirkungslosigkeit des
Vorschlags der Benchmarking-Gruppe ne-
ben einem - gewiß allseitig herbeigesehnten
- „stabilen Wirtschaftsaufschwung" dann
doch wieder „gezielte Maßnahmen zur Be-
schäftigungsförderung von Langzeitarbeits-
losen" empfiehlt (Jürgen S c h u p p et al.,
a.a.O., S. 8).
20 Stefan Bender et al., a.a.O., S. 6.

ehe, daß eine generelle Entlastung
von Sozialabgaben oder Steuern
selbstverständlich auch den der-
zeit Beschäftigten zugute kommen
würde, oder es wird gerügt, daß
diese Entlastung nicht auf arme
Familien beschränkt bleibt21. Bei-
des kann man aber in einem Pro-
gramm, das auf die generelle Kor-
rektur einer den Arbeitsmarkt ver-
zerrenden Abgabenstruktur ge-
richtet ist, nicht als illegitime „Mit-
nahme" kritisieren.

Was schließlich die „massiven
Mißbrauchsrisiken" angeht, so
scheinen sie fast immer auf ein
auch vom IAB kolportiertes Szena-
rio hinauszulaufen, demzufolge
„bisher nicht oder nur teilweise ge-
förderte Teilzeitbeschäftigung pro
forma in voll geförderte Vollzeitbe-
schäftigung" umgewandelt wür-
de22. Für die mithelfende Ehefrau in
der Ein-Mann-Praxis eines Rechts-
anwalts, Arztes oder Steuerbera-
ters könnte man sich das vielleicht
vorstellen - aber welcher Arbeit-
geber, der künftige Konflikte mit
fremden Mitarbeitern nicht aus-
schließen kann, würde wohl diese
Form der Abgabenhinterziehung
riskieren?

Beschäftigungswirkung und
Finanzierbarkeit

Bleibt am Ende also doch nur
die Frage nach der Beschäfti-
gungswirkung und der Finanzier-

21 Gewiß ist es sinnvoll, wie es das ZEW ge-
tan hat, auch den amerikanischen Earned
Income Tax Credit und entsprechende briti-
sche Programme (zu denen man ähnliche
Lösungen in Irland, Australien und Neusee-
land hätte hinzufügen können) in die Be-
trachtung einzubeziehen. In Ländern, in de-
nen - bei geringer Belastung durch Sozialab-
gaben und hoher Lohndifferenzierung - ein
ausgedehnter Niedriglohn-Arbeitsmarkt be-
reits existiert, haben solche am Familienein-
kommen anknüpfenden Programme den
Zweck, die Armut der „working poor" zu be-
kämpfen. Auch bei uns wäre eine Umgestal-
tung der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe
nach diesem Muster sinnvoll - was aber
nichts an der Notwendigkeit ändert, auch die
extreme Belastung durch Sozialabgaben zu
beseitigen.

22 Stefan Bender et al., a.a.O., S. 5-6.

WIRTSCHAFTSDIENST 1999/VIII 461



ZEITGESPRÄCH

barkeit. Was diese angeht, so ist
zunächst daran zu erinnern, daß
die Benchmarking-Gruppe von ei-
ner ohnehin geplanten Senkung
der Lohnnebenkosten ausgeht und
lediglich vorgeschlagen hat, we-
gen der höheren Beschäftigungs-
wirksamkeit den dafür vorgesehe-
nen Betrag nicht für die lineare
Senkung aller Beiträge um etwa ei-
nen Prozentpunkt zu verwenden,
sondern die Entlastung auf den Nie-
driglohn-Bereich zu konzentrieren.

In dieser Hinsicht wird der
Vorschlag aber durch das ZEW-
Gutachten eindeutig unterstützt.
Bei der empirischen Ermittlung der
Nachfrage-Elastizitäten hat sich
gezeigt, daß die Nachfrage nach
Beschäftigten bei den gering qua-
lifizierten Männern mit dem Faktor
0,65, bei den Facharbeitern jedoch
nur mit dem Faktor 0,05 auf (relativ
geringe) Änderungen der Lohnko-
sten reagiert23-24 - was ja nichts an-
deres bedeutet, als daß Kosten-

Entlastungen im mittleren und
oberen Lohnbereich geringe, im
Niedriglohn-Bereich aber sehr viel
größere Beschäftigungseffekte ha-
ben sollten. Auch das IAB kommt
deshalb bei seinen Simulations-
rechnungen zu dem Schluß, daß
„der gestaffelte Zuschuß zu den
Sozialversicherungsbeiträgen ei-
ner linearen Beitragssenkung über-
legen" wäre, und es verweist dafür
auch auf die Ergebnisse niederlän-
discher Untersuchungen25. Das
sollte bei unvoreingenommener
Beurteilung eigentlich ausreichen,
um den Vorschlag zu stützen.

Warnen sollte man jedoch vor
mehr oder minder gutgemeinten
Kompromißvorschlägen, die beim
gegenwärtigen Stand der Diskus-
sion auf zeitlich befristete, regional
begrenzte und auf Problemgrup-
pen beschränkte „Modellversu-
che" hinauslaufen würden. Wel-
cher Unternehmer würde auf einer
solchen Basis die notwendigen In-

vestitionen in die Erschließung
neuer Märkte für einfache Dienst-
leistungen riskieren? Wenn aber
diese Investitionen nicht unter-
nommen werden, dann werden die
eingesetzten Mittel, sofern sie
überhaupt in Anspruch genommen
werden, in erster Linie Mitnahme-
und Substitutionseffekte auslösen.
Die Modellversuche würden so nur
die seit langem bekannte Unwirk-
samkeit derartiger Maßnahmen ein
weiteres Mal bestätigen. Wenn die
Veränderung unserer Beschäfti-
gungsstrukturen und die nachhal-
tige Erhöhung des Beschäfti-
gungsniveaus gewollt ist, dann
hilft nur die generelle und dauer-
hafte Änderung der Kostenstruk-
tur.

23 Hermann Buslei et al., a.a.O., S. 76.
24 Bei den Frauen reagiert das Arbeitsvolu-
men stärker als die Zahl der Beschäftigten
und die Unterschiede zwischen den Qualifi-
kationsgruppen sind geringer.
25 Stefan Bender et al., a.a.O., S. 5.

Jürgen Kromphardt

Zur Frage der Lohnsubventionierung
im niedrigen Einkommensbereich

Die Konsequenzen der hohen
Belastung der Lohneinkom-

men mit Sozialabgaben machen
sich besonders im Niedriglohnbe-
reich bemerkbar, nämlich bei nied-
rig produktiven Arbeitsplätzen, die
bei voller Belastung mit den (pro-
portionalen) Sozialabgaben sich
für die Unternehmer nicht rentie-
ren, weil sie zu kostendeckenden
Preisen keine oder nur sehr weni-
ge Abnehmer für ihre Produkte
(Güter oder Dienstleistungen) fin-
den. Gleichzeitig sind solche Ar-
beitsplätze für Arbeitnehmer wenig
attraktiv, weil diese von den gerin-

gen Stundenlöhnen auch noch die
Arbeitnehmeranteile an den Bei-
trägen zur Sozialversicherung ab-
führen müssen und ein entspre-
chend niedriges Nettoeinkommen
erhalten.

Die Steuerbelastung im Bereich
niedriger Einkommen ist dagegen
wegen der hohen Freibeträge und
wegen der progressiven Gestal-
tung des Steuertarifs gering; bei
den Sozialversicherungsbeiträgen
bestehen beide Entlastungsmecha-
nismen nicht. Aus diesen Über-
legungen heraus hat z.B. die Zu-
kunftskommission der Friedrich-

Ebert-Stiftung in ihrem im Jahre
1998 vorgelegten Bericht vorge-
schlagen, entsprechende Entla-
stungen auch bei den Sozialbeiträ-
gen einzuführen, indem die Ge-
samtheit der Sozialbeitragszahler
oder die Gesamtheit der Steuer-
zahler einen Teil der Sozialabga-
ben der Bezieher niedriger Stun-
denlöhne übernimmt.

Die Entlastungen sollen sich
ganz bewußt an den Stundenlöh-
nen orientieren. Es geht nicht dar-
um, Personen zu begünstigen, die
trotz hoher Stundenlöhne wegen
ihrer kurzen Arbeitszeit ein niedri-
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